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S91143/153-PMVD/2020 9. September 2020 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen 
haben am 9. Juli 2020 unter der Nr. 2757/J an mich eine schriftliche parlamentarische 
Anfrage betreffend „Geheim – oder doch nicht?“ gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich 
wie folgt: 

Zu 1 bis 3: 

In der Pressekonferenz am 3. Juli 2020 habe ich über die Personalaufstockung im Cyberbe-
reich im Zusammenhang mit den täglichen Cyberangriffen gesprochen. In der parlamentari-
schen Anfrage Nr. 1224/J hingegen wurde nach konkreten Tätigkeiten, Ausstattung, 
Qualifikationen und Organisationsstrukturen gefragt. Die detaillierte Beantwortung dieser 
parlamentarischen Anfrage hätte – im Gegensatz zu meinen Aussagen in der 
Pressekonferenz – detaillierte Rückschlüsse auf einsatzrelevante Grundlagen und in ihrer 
Gesamtheit Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft des Österreichischen Bundesheeres 
preisgegeben. 

Zu 4 bis 6: 

Gemäß Art. 20 Abs. 3 B-VG sind alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeinde-
verwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im 
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfas-
senden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im 
überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist (Amtsverschwiegenheit). Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz besteht nur, wenn auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine 
ausdrückliche Auskunftspflicht vorgesehen ist. Ob eine Auskunft erteilt werden kann oder 
eine Information der Geheimhaltung unterliegt, ist in jedem Einzelfall – nach sorgfältiger 
Abwägung der jeweiligen Interessen – zu prüfen und zu entscheiden. Konkrete Kriterien 
gibt es dafür nicht. 

 

MAG. KLAUDIA TANNER 
BUNDESMINISTERIN FÜR LANDESVERTEIDIGUNG  
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